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Beschlussentwurf: 
 
1. Frau Adele Fahlenbock und Frau Verena Irlenbusch scheiden als sachkundige 

Bürgerinnen aus dem Jugendhilfeausschuss aus. Herr Jörg Heckersbruch wird als 
neuer sachkundiger Bürger und Frau Irene Schmiemann wird als neue sachkundige 
Bürgerin in den Jugendhilfeausschuss gewählt. Als persönlicher Vertreter für Frau 
Irene Schmiemann wird die sachkundige Bürgerin Frau Angela Altendorf benannt 
und Ratsherr Kai Ebert wird persönlicher Vertreter von Herrn Jörg Heckersbruch. 

 
2. Frau Adele Fahlenbock scheidet als sachkundige Bürgerin aus dem Ausschuss für 

Schule und Soziales aus. Als Nachfolger wird Herr Stephan Koletzko zum neuen 
sachkundigen Bürger für diesen Ausschuss gewählt. 

 
3. Frau Adele Fahlenbock scheidet als vertretungsberechtigt für die Mitglieder der 

CDU-Fraktion in dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt und dem 
Bauausschuss aus. Für die ordentlichen Mitglieder der CDU-Fraktion in den 
einzelnen Fachausschüssen sind nacheinander folgende stellvertretungsberechtigte 
sachkundige Bürger/innen vertretungsberechtigt (die unterlegten Personen waren 
dies bereits und sind nur nachrichtlich aufgeführt): 

 
Ausschuss für 
Stadtentwicklung und 
Umwelt 

Ausschuss für 
Schule und Soziales 

Ausschuss für Sport, 
Freizeit und Kultur 

Bauausschuss 

Wysuwa, Hans-Dieter Berger, Christian Sax, Bernd Flosbach, Ulrich 

Irlenbusch, Verena Altendorf, Angela Küster, Jörg Sax, Bernd 

Küster, Jörg Küster, Jörg Flosbach, Ulrich Altendorf, Angela 

Berger, Christian Sax, Bernd Wysuwa, Hans-Dieter Berger, Christian 

Flosbach, Ulrich Wysuwa, Hans-Dieter Altendorf, Angela Irlenbusch, Verena 

Altendorf, Angela Heckersbruch, Jörg Irlenbusch, Verena  

Koletzko, Stephan  Schmiemann, Irene  

 
 

 

 



Finanzielle Auswirkungen: -keine- 
 
Demografische Auswirkungen:  -keine- 
 
Begründung: 
 
 
Rechtsgrundlage für die „Nachwahl“ ausgeschiedener Ausschussmitglieder ist § 50 
Abs. 3 letzter Satz GO NRW: "Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, 
wählen die Ratsmitglieder auf Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, welcher das 
ausgeschiedene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger." 
 
Der Beschlussentwurf geht auf den anliegenden schriftlichen Wahlvorschlag der CDU-
Fraktion zurück. 
 
 
 
Anlagen: Wahlvorschlag der CDU-Fraktion 
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